
 

Hauptversammlung der home24 SE am 17. Juni 2021 
 

 

 
Tagesordnungspunkt 4: Informationen zu Lothar Lanz 
 
Lothar Lanz wurde 1948 in Bihlafingen geboren. Nach seinem Abschluss in 
Betriebswirtschaftslehre begann Herr Lanz seine Karriere als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
in Berlin und war von 1983 bis 1990 als Niederlassungsleiter für die Bayerische Hypotheken und 
Wechselbank Aktiengesellschaft tätig. Seitdem hat er in zahlreichen Vorständen, zuletzt als Chief 
Financial and Operating Officer im Vorstand der Axel Springer Aktiengesellschaft (heute Axel 
Springer SE) umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Herr Lanz hat umfassende Kenntnisse und 
Fähigkeiten insbesondere in den Bereichen Unternehmensführung, Rechnungslegung und 
Bilanzierung. Neben seinem Amt als Aufsichtsrat der Gesellschaft ist Herr Lanz Mitglied einer 
Reihe weiterer Aufsichtsräte von börsennotierten Gesellschaften. 

Herr Lanz ist derzeit Mitglied in den folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im 
Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 1 Aktiengesetz: 

 BAUWERT Aktiengesellschaft (Mitglied des Aufsichtsrats); 

 Dermapharm Holding SE (Mitglied des Aufsichtsrats); und 

 TAG Immobilien AG (Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats). 

Herr Lanz ist derzeit kein Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 
Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 2 Aktiengesetz. 

Derzeit übt Herr Lanz keine weiteren wesentlichen Tätigkeiten im Sinne von Ziffer C.14 des 
Deutschen Corporate Governance Kodex aus. 

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine für die Wahlentscheidung der 
Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zwischen 
Herrn Lanz einerseits und den Gesellschaften des home24 SE-Konzerns, deren Organen oder 
einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an der Gesellschaft 
beteiligten Aktionär andererseits, sodass Herr Lanz als unabhängig im Sinne von Ziffer C.6 des 
Deutschen Corporate Governance Kodex gilt. 

 


